
Bekanntmachung 
 

und  
 

Tagesordnung zur Sitzung des Gemeinderates Haiming  
 

am Donnerstag, dem 21. März 2024, um 19:00 Uhr 
 

im Sitzungssaal des Rathauses in Haiming 
 

T a g e s o r d n u n g 
 

I . Öffentliche Sitzung: 
 

TOP 1:  Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, Feststellung der 

Beschlussfähigkeit, Einverständnis mit der Tagesordnung,  

TOP 2:  Berichte 

TOP 2.1: Bericht des Bürgermeisters 

TOP 2.2: Bericht aus dem KommU 

 

TOP 3: Protokollnachlese und Genehmigung der Niederschrift vom 22.02.2024 

 

TOP 4: Bauleitplanung: Änderung des Bebauungsplans Nr. 10 – Marktler Straße: 

Abwägung der Einwendungen aus der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der 

öffentlichen Auslegung; Satzungsbeschluss  

 

Sachverhalt und Rechtliche Würdigung:  

Die Änderung des Bebauungsplans Nr. 10 wird im Verfahren nach § 13a BauGB durchgeführt. 

Nachdem die Stellungnahmen von Trägern öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit zum ersten 

Entwurf der Bebauungsplanung eingegangen sind, wurde eine „Schalltechnische 

Verträglichkeitsuntersuchung der Gewerbegeräusche in der Nachbarschaft“ bei der Müller-BBM 

Industry Solutions GmbH aus München beauftragt. Die Ergebnisse dieser Untersuchung wurden in 

den Bebauungsplanentwurf eingearbeitet. Außerdem wurden die Anregungen der Beteiligten 

behandelt, abgewogen und eingearbeitet. 

Von 09.02.2024 bis 12.03.2024 (Beteiligung der Öffentlichkeit) / 01.02.2024 bis 12.03.2024 (TÖB) 

fand die erneute Auslegung statt.  

 

Rückmeldungen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung und evtl. damit verbundene Abwägungsvorschläge 

werden im Vorfeld vom Bauausschuss erarbeitet.  

 

TOP 5: Fortführung der Öko-Modellregion ab 01.09.2024 – Beratung und Beschlussfassung 

über den Abschluss einer Zweckvereinbarung 

 

Sachverhalt: 

Die Öko-Modellregion Inn-Salzach hatte in den letzten fünf Jahren die Aufgabe, den Auf- und 

Ausbau von Bio-Wertschöpfungsketten, die Vermarktung von Bio-Lebensmitteln, die Steigerung des 

regionalen Bio-Anteils in der Außer-Haus-Verpflegung usw. voranzutreiben. Ferner wurde 

Bewusstseinsbildung auf der Erzeuger- und der Verbraucherseite betrieben und es wurden schulische 

Maßnahmen durchgeführt. Die Ackerschulen und die Humus-AG wurden von der Öko-Modellregion 

unterstützt. Im Rahmen der Kleinprojekteförderung konnten fünf Betriebe aus dem Landkreis 

staatliche Förderungen erhalten. 

 

Die Förderperiode endet zum 31.08.2024.  



 

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 16.11.2023 folgenden Beschluss gefasst: Die Gemeinde 

Haiming erklärt sich grundsätzlich bereit, sich für weitere 3 Jahre an der Ökomodellregion Inn 

Salzach zu beteiligen. Die Entscheidung über den Abschluss der dafür notwendigen 

Zweckvereinbarung wird davon abhängig gemacht, wieviele weitere Gemeinden sich beteiligen und 

wie hoch die zu übernehmenden Projektkosten sind. Darüber entscheidet der Gemeinderat. 

 

Mittlerweile ist die erste Runde der Beschlussfassungen in den Gemeinden abgeschlossen und einige 

Gemeinden führen das Projekt nicht mehr weiter. Teilweise unter dem Vorbehalt der Finanzierung 

haben sich jetzt die Städte Altötting und Burghausen, Haiming, Kastl, Mehring, Teising und 

Burgkirchen für die Fortführung der ÖMR ausgesprochen.  

 

Damit lässt sich auch die finanzielle Beteiligung errechnen. Maximal sind das derzeit durchschnittlich 

1,13 € pro Einwohner und Jahr (knapp 2.900 €/Jahr). Maßnahmen zur Absenkung des Maximalwerts 

sind denkbar. 

 

Rechtliche Würdigung: 

Um den Fortführungsantrag beim Landwirtschaftsministerium stellen zu können, ist der Abschluss 

einer entsprechenden Zweckvereinbarung für die Einstellung und Beschäftigung von Beschäftigten 

für das Projektmanagement erforderlich. Diese orientiert sich an der ersten Zweckvereinbarung.  

 

TOP 6: Abwasserbeseitigung Haiming - Beantragung einer wasserrechtlichen Erlaubnis 

 

Sachverhalt: 

Mit Bescheid vom 15.09.2009 hat das Landratsamt Altötting eine Gehobene Wasserrechtliche 

Erlaubnis für die Kläranlage Haiming erteilt (zur Benutzung des Winklhamer Baches durch Einleiten 

gesammelter Abwässer). Die Abwasseranlage besteht im Wesentlichen aus einem Kanalnetz im 

Trennverfahren. Die Behandlung des Abwassers erfolgt in einer mechanisch-biologischen Kläranlage 

(Belebungsanlage im Aufstaubereich). Die Kläranlage ist ausgelegt auf eine BGB5 -Fracht von 210 

kg/d (entspricht .3500 EW60) und damit der Größenklasse 2 nach Anhang 1 der Abwasserverordnung.  

 

Die Erlaubnis endet am 31.03.2031. 

 

Trotz der nach 7 Jahre laufenden Erlaubnis soll eine neue Gehobene Wasserrechtliche Erlaubnis 

beantragt werden. Hintergrund dieser Absicht ist die sich rasch ändernde rechtliche Basis für das 

Wasserrecht und die Planungssicherheit für Investitionen. Beispielsweise macht es wirtschaftlich 

keinen Sinn, eine teuere Maschine in der Kläranlage auszutauschen, wenn sie nur noch sieben Jahre 

laufen kann und dann durch ein anderes Gerät ersetzt werden muss, obwohl die Maschine vielleicht 

noch weitere 13 Jahre laufen würde. 

 

In einem Gespräch zwischen der Gemeinde Haiming, dem Wasserwirtschaftsamt und Herrn Horst 

Eger wurde die Situation besprochen und signalisiert, dass ein Antrag auf eine neue Erlaubnis gestellt 

werden kann. Die vorhandenen Pläne dürften überwiegend ausreichen, weil sich nichts 

Grundlegendes geändert hat. Horst Eger würde alle Unterlagen für die Antragstellung erarbeiten. 

 

Das Wasserwirtschaftsamt legt allerdings Wert darauf, dass eine Variantenprüfung erfolgt. Hierbei 

wird ein größerer Umbau der Kläranlage durchgerechnet und bewertet, ob diese Maßnahme sinnvoll 

oder besser oder schlechter ist. 

 

Rechtliche Würdigung: 

Die Gehobene Wasserrechtliche Erlaubnis ist Grundlage für den Betrieb der Kläranlage. In ihr wird 

der Umfang der erlaubten Benutzung geregelt und werden verschiedenste Anforderungen gestellt. 

Rechtsgrundlage sind die einschlägigen Vorschriften des Wasserhaushaltsgesetzes und des 

Bayerischen Wassergesetzes. 

 

 



 

TOP 7: Pfarrverband Marktl – Zuschussantrag Ministrantenwallfahrt nach Rom 

 

Sachverhalt: 

In diesem Jahr findet von 29.07. bis 03.08. die XIII. Internationale Ministrantenwallfahrt nach Rom 

statt. Zu dieser Jugendfahrt haben sich 22 Ministrantinnen und Ministranten aus Haiming und 

Niedergottsau angemeldet. Der Reisepreis pro Teilnehmer beträgt 599 €. Die Verpflegung tagsüber 

muss selbst getragen werden und ist im Reisepreis nicht inbegriffen. Die Ministranten versuchen 

bereits durch verschiedene kleine Aktionen Spenden für ihre Fahrt zu sammeln. Das Mindestalter für 

die Teilnahme beträgt 14 Jahre. Die Teilnehmer verfügen nur selten über eigenes Einkommen, um 

die Kosten zu bestreiten. 

 

Der Gemeindereferent Klemens Fastenmeier, der auch Verantwortlicher für die Ministrantenarbeit 

im Pfarrverband ist, bittet die Gemeinde Haiming um einen Zuschuss für diese Jugendfahrt. Bereits 

vor mehreren Jahren wurde die Ministrantenwallfahrt von der Gemeinde bezuschusst. 

 

Ministranten leisten einen Dienst im religiösen, sozialen, seelsorgerischen Bereich und sind Träger 

bayerischer Kultur.  

 

Rechtliche Würdigung: 

Im eigenen Wirkungskreis erfüllt die Gemeinde im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit auch Aufgaben 

des sozialen und kulturellen Wohls (Art. 57 GO). Die Ministrantenarbeit ist auch eine wichtige 

Jugendarbeit, die durchaus mit vielfältigen Verpflichtungen für die Mitwirkenden verbunden ist. 

Beispielsweise geben sie bei Festgottesdiensten aber auch bei Beerdigungen den Gottesdiensten einen 

würdigen Rahmen und engagieren sich auch über das Kirchliche hinaus. Sie erfüllen ihren Dienst 

nach einem Einsatzplan. Die Ministrantenwallfahrt ist in der Regel das Highlight in der Dienstzeit 

der Ministrantinnen und Ministranten. 

 

Eine eigene finanzielle Position ist hierfür im Haushalt nicht vorgesehen. Die Bezuschussung für die 

Fahrt könnte aber im Rahmen des Ferienprogramms erfolgen (HHSt. 0.4601.6580).  

 

TOP 8: Corporate Identity – Ergebnis für das neue Logo  

 

Sachverhalt: 

Seit mehreren Monaten wurde am neuen Logo gearbeitet. Die Zwischenergebnisse wurden dem 

Gemeinderat präsentiert. In der engeren Wahl entschieden sich die Befragten (Gemeinderäte, 

Verwaltung und Mitarbeiterinnen des Dorfladens) mit allergrößter Mehrheit für die Variante, für die 

nun die weitere Verwendung erarbeitet wurde. 

 

Das Logo wird auf drei Ebenen verwendet: bei der Gemeinde (und ihren Einrichtungen), beim 

KommU Haiming und beim Niedergerner Dorfladen. 

 

Es ist dabei auf dem Schriftverkehr zu finden, wird an Gebäuden verwendet, auf Regenschirme, 

Taschen, Tassen und beispielsweise T-Shirts aufgedruckt oder auch bei Auftritten im Bereich Social 

Media zu finden sein. Die Verwendungsmöglichkeiten werden am 13.03.2024 abgestimmt. 

 

Das Logo soll die besondere Identität des Niedergern darstellen und vor allem die lokale 

Verbundenheit ins Bewusstsein rücken. 

 

Rechtliche Würdigung: 

Die Abwicklung des Designauftrags wurde dem KommU übertragen, das sich auch um die 

Beschaffung von Produkten kümmern wird. Die Kosten für den Entwurf und die Produkte werden je 

nach Verwendung aufgeteilt.  

 



TOP 9: Schöffbergweg – Abrechnung des Erschließungsbeitrages (Kostenspaltung) 

 

Sachverhalt 

Die Schlussrechnungen der Kostenerstattungsverträge für die Erschließungsstraße „Schöffbergweg“ 

im Baugebiet „Winklham Nordwest“ wurden durch das KommU Haiming bereits im Januar 2024 an 

die Grundstücksanlieger gestellt. Die Kosten für den Grunderwerb und der daraus resultierenden 

Vermessungskosten werden von der Gemeinde Haiming gemäß Erschließungsbeitragssatzung (EBS) 

erhoben. 

 

Die Grunderwerbskosten und die damit verbundenen Vermessungskosten fielen in den Jahren 2019 

bis 2022 an. Die Gesamtkosten beliefen sich auf 60.056,69 €.  

 

Rechtliche Würdigung 

Nach § 1 EBS vom 28.02.2018 erhebt die Gemeinde einen Erschließungsbeitrag. Nach § 2 Abs. 1 

EBS handelt es sich bei der Erschließungsstraße „Schöffbergweg“ um eine öffentliche zum Anbau 

bestimmte Straße, welche beitragsfähig ist. Nach § 2 Abs. 2 EBS gehören zum Erschließungsaufwand 

insbesondere Kosten für den Grunderwerb. Der beitragsfähige Erschließungsaufwand wird nach den 

tatsächlichen Kosten ermittelt (§ 3 Abs. 1 EBS). Von den Gesamtkosten in Höhe von 60.056,69 EUR 

entfielen 47.300,00 € auf den Grunderwerb, 8.819,19 € auf die daraus resultierenden 

Vermessungskosten und 3.937,50 € auf den Straßengrund, den die Gemeinde Haiming aus ihrem 

Vermögen bereitgestellt hat (§ 2 Abs. 3 EBS). 

 

Die Gemeinde Haiming trägt 10 v.H. des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes (§ 5 EBS). Die 

Gesamtkosten (60.056,69 EUR) abzüglich 10 v. H. Gemeindeanteil (6.005,67 EUR) ergeben den 

beitragsfähigen Aufwand in Höhe von 54.051,02 EUR. Dieser wird durch die Verteilfläche in m² 

(5.415 m²) dividiert und ergibt somit den Beitrag pro m² Grundstücksfläche (9,981721 €). 

 

Das Abrechnungsgebiet umfasst alle von der Straße „Schöffbergweg“ im Baugebiet „Winklham 

Nordwest“ erschlossenen Grundstücke (§ 4 Satz 1 EBS). In diesem wird der ermittelte 

Erschließungsaufwand nach Abzug des Anteils der Gemeinde nach den Grundstücksflächen verteilt 

(§ 6 Abs. 1 EBS), da die Nutzung der Grundstücke überall in gleichem Maße zulässig ist. 

 

Im Wege der Kostenspaltung nach § 8 Satz 1 EBS kann der Erschließungsbeitrag für den 

Grunderwerb und den Vermessungskosten gesondert erhoben werden. 

 

Die Beitragspflicht entsteht mit dem Abschluss der Maßnahme für die Erschließung der 

Erschließungsanlage (§ 11 Satz 1 EBS). Diesen Zeitpunkt stellt die Gemeinde fest (§ 8 Satz 2 EBS). 

Beitragspflichtig ist derjenige, der im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheids Eigentümer 

des Grundstücks ist (§ 13 Satz 1 EBS). Vorausleistungen wurden keine erhoben. 

 

 

TOP 10: Anfragen 

 

 
II. Nichtöffentliche Sitzung 

 

 

 

_________________________   

Wolfgang Beier     An die Amtstafel geheftet am:  13.03.2024 

(1. Bürgermeister)     Abgenommen am:                      22.03.2024 

 


